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Tenor

1. Der Beklagte wird verurteilt, zum Ausgleich der Gerichtskosten des Bundesgerichtshofes zum Az.: IV ZR 
233/20 ... € an den Kläger zu zahlen.

2. Es wird festgestellt, dass der Beklagte den Kläger von derzeit der Höhe nach unbekannten 
Verbindlichkeiten in Zusammenhang mit der Kostenfestsetzung des Bundesgerichtshofes zum Az.: IV ZR 
233/20 entstandenen Kosten freizustellen hat.

3. Der Beklagte wird verurteilt, die dem Kläger gestellte Rechnung von Rechtsanwalt ... vom ..., 
Rechnungsnummer ..., betreffend die Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht zum Az. 
1 BvR 966/22 in Bezug auf das vorstehend genannte Urteil des Bundesgerichtshofes über EUR ... zu 
bezahlen.

4. Es wird festgestellt, dass der Beklagte den Kläger von derzeit der Höhe nach unbekannten 
Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit diesen Kostenfestsetzungen entstandenen Kosten aus der 
vorgenannten Verfassungsbeschwerde freizustellen hat.

5. Der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger EUR ... betreffend die Zahlungen auf die 
Kostenfestsetzungsbeschlüsse des LG München I vom ... zum Az.: 30 O 24193/09 zu zahlen.

6. Der Beklagte wird verurteilt, den Kläger von den darüber hinausgehenden Verbindlichkeiten von derzeit 
EUR ... Hauptforderung nebst Zinsen und Kosten aus den Kostenfestsetzungsbeschlüssen des LG 
München I vom ... zum Az.: 30 O 24193/09 freizustellen.

7. Der Beklagte zahlt an den Kläger weitere ... EUR.

8. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

9. Der Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.



10. Das Urteil ist für den Kläger gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu 
vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar.

11. Der Streitwert wird bis zum ... auf ... € und ab dem ... auf bis zu ... € festgesetzt.

Tatbestand

1
Die Parteien streiten über Ansprüche im Rahmen eines Prozesskostenfinanzierungsvertrags; hier 
insbesondere über deren Erfüllung im Rahmen einer Aufrechnung.

2
Der Kläger ist das jüngste Kind des ... verstorbenen Bankiers ... und dessen zweiten Ehefrau. Nachdem ... 
verstarb, schloss der Kläger im Jahr ... einen Verzichtsvertrag mit weiteren Erben, der eine Abfindung für 
den Kläger vorsah. Aufgrund neuer Erkenntnisse beabsichtigte der Kläger im Jahr ... den Verzichtsvertrag 
anzufechten, sah sich aber wirtschaftlich nicht in der Lage, einen Erbrechtsstreit zu führen. Daher bot ihm 
der Beklagte an, den Rechtsstreit mit einer Chance auf einen Milliardenerlös (Bl. 25 d. Akte) gegen eine 
Erlösbeteiligung zu finanzieren.

3
Am ... schlossen die Parteien einen Prozessfinanzierungsvertrag, infolgedessen der Kläger am ... vor dem 
Landgericht München I unter dem Az.: 30 O 24193/09 eine Klage (sog. Hauptsacheprozess) erhob.

4
Am ... veräußerte der Kläger weitere Anteile in Höhe von 3,3 % des Erlösverteilungsanspruchs an den 
Beklagten zum Kaufpreis von ... € (Bl. 29 d. Akte).

5
Mit Vertrag vom ... beteiligte sich der Investor ... am künftigen Erlös. Der Kläger verpflichtete sich, von den 
künftigen Nettoerlösen an den Investor insgesamt einen Betrag in Höhe von 6,6 % der Nettoerlöse 
auszukehren und der Investor verpflichtete sich einen Betrag in Höhe von EUR ... an den Kläger zu 
entrichten. Gemäß Ziff. 1.3. der Anlage 5 des Prozessfinanzierungsvertrags verpflichtete sich der Kläger, 
den vom Investor erhaltenen Investitionsbetrag in Höhe von EUR ... an den Beklagten weiterzuleiten.

6
Mit weiteren Prozessfinanzierungsvertrag vom ... (Prozessfinanzierungsvertrag ...) fassten die Parteien die 
bereits zwischen Regelungen in einem neuen, einheitlichen Dokument zusammen und ergänzten die 
bisherigen Ausführungen (Anlage K1). Dieser Prozessfinanzierungsvertrag sah in Ziffer 3.1 i.V.m. Anlage 5 
eine hälftige Aufteilung des Erlöses zwischen den Parteien unter vorrangiger Bedienung der verauslagten 
Prozesskosten- und Verfahrenskosten vor. Den Begriff des Erlöses formulierten die Parteien unter Ziffer 3.2 
wie folgt:

„jede Leistung auf die streitigen Ansprüche, auf diese ersetzenden Ansprüche und auf Ansprüche, die im 
Zusammenhang mit der Rechtsverfolgung stehen, z.B.: Kostenerstattungsansprüche, 
Schadenersatzansprüche, Ersatzansprüche oder Versicherungsleistungen, einschließlich Auskehrungen 
aus einer Zwangsvollstreckung.“

7
Im Gegenzug übernahm der Beklagte die Prozesskosten, wonach gemäß Ziffer 2.1 der Beklagte

„ab Unterzeichnung dieses Vertrags die im Rahmen einer außergerichtlichen oder gerichtlichen 
Geltendmachung der streitigen Ansprüche entstehenden Kosten trägt“.

8
Für die Kostentragung gelten folgende Besonderheiten gem. Ziffer 2.1.1.:

„Anwalts- und Beraterkosten zahlt ... durch unmittelbaren Abschluss eines Mandantenvertrags zugunsten 
des Anspruchsinhabers mit von ... nach seinem Ermessen ausgewählten Rechtsanwälten und/oder 
Beratern“.

9



Ziffer 11.6 des Vertrages beinhaltete eine doppelte Schriftformklausel, um von Unklarheiten und voreiligen 
Äußerungen geschützt zu sein (Bl. 77 d. Akte). Die Schriftformklausel wurde zu keinem Zeitpunkt wirksam 
aufgehoben (Bl. 78 d. Akte).

10
Schließlich veräußerte der Kläger weitere Ansprüche an einem möglichen Erlös an Herrn ... Im Rahmen der 
„... Beteiligung“ übertrug lediglich der Kläger weitere Erlösanteile. Für die Übertragung erhielt der Kläger 
eine Zahlung in Höhe von EUR ... (Anlage K 11).

11
Mit E-Mail vom ... (Anlage K 12) erklärte der Zeuge ... (Jurist in einer Firma des Beklagten), dass dieser 
Betrag zum Verbleib beim Kläger bestimmt sei.

12
Im Laufe des Verfahrens wurde die Klage des Klägers im Hauptsacheprozess durch das Landgericht 
München I am ... (30 O 24193/09) zurückgewiesen. Die dagegen eingelegte Berufung wurde vor dem 
Oberlandesgericht München zurückgewiesen (Beschluss vom ..., 23 U 5857/19). Die daraufhin erhobene 
Nichtzulassungsbeschwerde wurde durch den Bundesgerichtshof durch Beschluss vom ... (IV ZR 233/20) 
zurückgewiesen.

13
Erstmals nach Ablehnung der Zulassung der Revision wies der Beklagte auf vermeintliche Ansprüche hin 
(Bl. 59 d. Akte).

14
Daraufhin legten die Parteien Verfassungsbeschwerde ein, die unter dem Aktenzeichen 1 BvR 966/22 
anhängig ist.

15
Wegen der Verfassungsbeschwerde beauftragte der Beklagte Herrn Rechtsanwalt ... und der Kläger erteilte 
Herrn ... eine Vollmacht. Der Einlegung der Verfassungsbeschwerde stimmte der Kläger zu (Bl. 55 d. Akte). 
Aufgrund der Kostenabsprache ist ein Pauschalhonorar in Höhe von EUR ... vereinbart worden.

16
In Ziffer 1.1. des Entwurfs des Nachtrags Nr. 2 zum Prozessfinanzierungsvertrag, welchen der Vertreter des 
Klägers, Herr Rechtsanwalt ..., übersandte, war eine hälftige Kostenbeteiligung für die anwaltliche 
Vertretung vorgesehen. Zur Unterzeichnung dieses Nachtrags durch den Kläger kam es jedoch nicht, 
nachdem der Kläger eine Abgeltungsklausel mit aufnehmen wollte, auf die sich der Beklagte nicht einlassen 
wollte (Bl. 36 d. Akte).

17
Die Rechnungsstelle des Bundesgerichtshofs legte dem Kläger am ... die Kosten des Revisionsverfahrens 
in Höhe von EUR ... auf (Anlage K2). Ferner stellte Herr Rechtsanwalt ... an den Kläger eine Rechnung vom 
... in Höhe von EUR ... (Anlage K4). Der Kläger forderte den Beklagten mit E-Mail vom ... auf, diese Kosten 
zu begleichen.

18
Mit Schreiben vom ... lehnte der Beklagte eine Erstattung der Kostennote des Bundesgerichtshofs ab und 
rechnete gegen diese Forderung in Höhe von EUR ... mit eigenen Zahlungsansprüchen aus der „...-
Zahlung“ auf (Anlage K 5).

19
Mit Schreiben vom ... erklärte der Beklagte nachrangig die Aufrechnung in gleicher Höhe von EUR ... mit 
dem Auszahlungsanspruch des Herrn ... aufgrund des Erlösanteils an der „...-Zahlung“ an Kläger in Höhe 
von EUR ... (Anlage K 7).

20
Zum ... beliefen sich die vom Beklagten verauslagten Kosten im Zusammenhang mit dem Rechtsstreit auf ... 
€ (Bl. 40 d. Akte).

21



Am ... ergingen Kostenfestsetzungsbeschlüsse des Landgerichts München I zu dem ursprünglichen 
Hauptsacheprozess, wonach der Kläger an die dortigen Beklagten des Hauptsacheprozesses insgesamt 
EUR ... nebst 5 % Punkten Zinsen seit dem ... zu zahlen hat (Anlage K 15). Der Kläger forderte den 
Beklagten am ... und ... auf, diese Zahlungen zu leisten. Mit Schriftsatz vom ... erklärte der Beklagte im 
Hinblick auf diesen Zahlungsanspruch die Aufrechnung mit dem Zahlungsanspruch des Beklagten aus der 
„... ...-Zahlung“ in der betragsmäßig gleichen Höhe. Schließlich machte der Beklagte auch entsprechende 
Zurückbehaltungsrechte geltend (Bl. 41 d. Akte). Mit Schriftsatz vom ... erklärte die beklagte Partei auch die 
Aufrechnung hinsichtlich weiterer geltend gemachter Ansprüche in Höhe von ... €. Mit Schriftsatz vom ... 
erklärte die beklagte Partei zudem die Aufrechnung hinsichtlich weiterer geltend gemachter Ansprüche in 
Höhe von ... € und ... €.

22
Der Kläger behauptet, der Beklagte habe die Beteiligung weiterer Personen angestrebt, um zu vermeiden, 
dass der Kläger selbst eine Einigung mit seinen Verwandten suchte und um die eigene Liquidität zu 
verbessern (Bl. 4 d. Akte). Von den Zahlungen von Herrn Geicke und Herrn ... seien erheblichen Summen 
vom Kläger an den Beklagten geflossen, um anderweitige Verbindlichkeiten diesem gegenüber zu tilgen (Bl. 
4 d. Akte).

23
Er behauptet weiter, er habe Ratenzahlungen in Höhe von insgesamt EUR ... auf die 
Kostenfestsetzungsbeschlüsse des Landgerichts München I geleistet. Ihm seien im Rahmen der 
Verhandlung der Ratenzahlungsabreden die Anwaltskosten in Höhe von EUR ... entstanden.

24
Der Kläger trägt in tatsächlicher Hinsicht weiter vor, nach Zurückweisung der Nichtzulassungsbeschwerde 
durch den BGH habe er mit dem Beklagten telefoniert. Der Beklagte habe sich äußerst ungehalten gezeigt 
und vom Kläger unter anderem eine hälftige Beteiligung an den weiteren Prozesskosten für die Einlegung 
einer Verfassungsbeschwerde gefordert und gedroht, andernfalls den Prozessfinanzierungsvertrag zu 
kündigen und den Kläger auch in sonstiger Form unter Druck zu setzen (Bl. 5 d. Akte). Zudem habe er 
angekündigt, nicht bezahlte Verfahrenskosten per sofort keinem Ausgleich mehr zuzuführen. Die Einlegung 
der Verfassungsbeschwerde sei mit dem Kläger nicht abgestimmt worden und der Beklagte habe ihn zur 
Erteilung der Prozessvollmacht an Rechtsanwalt ... gedrängt, was der Kläger, vertragstreu agierend, getan 
habe (Bl. 6 d. Akte).

25
Der Kläger vertritt die Rechtsauffassung, als formaler Führer der Verfassungsbeschwerde sei er auch 
gegen über Rechtsanwalt ... kostentragungspflichtig (Bl. 7 d. Akte). Die Vereinbarung einer hälftigen Teilung 
der Kosten sei wegen Verstoßes gegen die Schriftformklausel jedoch unwirksam (Bl. 105 d. Akte).

26
Die Forderungen, mit denen der Beklagte aufrechnet, würden nicht bestehen (Bl. 8 d. Akte). Dies ergebe 
sich aus dem Wortlaut, aber auch aus Sinn und Zweck der Regelung. Andernfalls hätte der Kläger die 
gesamten Prozesskosten refinanziert und der Beklagte den Anteil in Höhe von mehr als 45 % an den 
streitigen Ansprüchen kostenfrei erhalten (Bl. 11 d. Akte).

27
Der Beklagte sei auch immer noch verpflichtet, eine Sicherungsleistung zu erbringen für die prozessualen 
Maßnahmen (Bl. 14 d. Akte). Es bestehe daher ein Aufrechnungsverbot (Bl. 15 d. Akte). Schließlich sei die 
Aufrechnung zu unbestimmt, da nicht ersichtlich sei, mit welchen Kosten, die der Beklagte verauslagte 
habe, er genau aufrechnen wollte (Bl. 56 d. Akte).

28
Bei einer unbezifferten, weil noch unbekannten Verbindlichkeit, sei ein Feststellungsantrag auf eien 
dahingehende Freistellung zulässig.

29
Ursprünglich beantragte der Kläger mit Klageschrift vom ..., den Beklagten zu verurteilen, die 
Gerichtskosten des Verfahrens vor dem Bundesgerichtshof zum Az.: IV ZR 233/20 über einen Betrag von ... 
EUR zu bezahlen und ihn vor allen, sich aus diesem Verfahren ergebenden weiteren Ansprüchen 
freizustellen. Mit Schriftsatz vom ... hat der Kläger beantragt, den Beklagten zu verurteilen, die gezahlten 



Summen in Höhe von EUR ... an den Kläger zu zahlen. Zusätzlich hat der Kläger beantragt, die 
Verbindlichkeiten des Klägers aus den Kostenfestsetzungsbeschlüssen des Landgerichts München I vom ... 
zu den Az.: 30 O 24193/09 nebst aller Nebenkosten und Zinsen zu bezahlen und den Kläger von allen 
daraus resultierenden Verbindlichkeiten freizustellen. Sodann hat der Kläger mit Schriftsatz vom ... die 
Klage nochmals erweitert (Bl. 85/88 d. Akte).

30
Nunmehr beantragte der Kläger zuletzt:

1. Der Beklagte wird verurteilt, zum Ausgleich der Gerichtskosten des Bundesgerichtshofes zum Az.: IV ZR 
233/20 EUR ... an den Kläger zu zahlen und ihn von allen weiteren damit zusammenhängenden 
Verbindlichkeiten freizustellen. Hilfsweise wird beantragt festzustellen, dass der Beklagte den Kläger von 
derzeit der Höhe nach unbekannten Verbindlichkeiten in Zusammenhang mit diesen Kostenfestsetzungen 
entstandenen Kosten freizustellen hat.

2. Der Beklagte wird verurteilt, die dem Kläger gestellte Rechnung von Rechtsanwalt ... vom ..., 
Rechnungsnummer ..., betreffend die Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht zum Az. 
1 BvR 966/22 in Bezug auf das vorstehend genannte Urteil des Bundesgerichtshofes über EUR ... zu 
bezahlen und ihn von allen weiteren, aus dieser Verfassungsbeschwerde hieraus resultierenden Kosten 
freizustellen. Hilfsweise wird beantragt festzustellen, dass der Beklagte den Kläger von derzeit der Höhe 
nach unbekannten Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit diesen Kostenfestsetzungen entstandenen 
Kosten freizustellen hat.

3 a) Der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger EUR ... betreffend die Zahlungen auf die 
Kostenfestsetzungsbeschlüsse des LG München I vom ... zum Az.: 30 O 24193/09 zu zahlen.

b) Der Beklagte wird verurteilt, den Kläger von den darüber hinausgehenden Verbindlichkeiten von derzeit 
EUR ... Hauptforderung nebst Zinsen und Kosten aus den Kostenfestsetzungsbeschluss des LG München I 
vom ... zum Az.: 30 O 24193/09 freizustellen.

4. Der Beklagte zahlt an den Kläger ... EUR.

31
Der Beklagte beantragte:

Klageabweisung.

32
Der Beklagte behauptet, nach dem Parteiwillen sollten sämtliche Zahlungen als „Erlös“ gelten, die der 
Kläger mit dem Verkauf der Chance erwirtschaftet (Bl. 45 d. Akte). Die Parteien hätten beabsichtigt, die 
Vorschrift des Prozessfinanzierungsvertrages möglichst weit zu fassen und Erlöse im Sinne des 
Prozessfinanzierungsvertrages nicht künstlich zu beschränken (Bl. 76 d. Akte).

33
Der Beklagte behauptet, die Einlegung der Verfassungsbeschwerde sei vorher mit dem Kläger abgestimmt 
worden und eine gemeinsame Entscheidung gewesen. Es habe hierzu ein gemeinsames Telefonat 
zwischen den Parteien mit Herrn Rechtsanwalt ... stattgefunden. (Bl. 34 d. Akte). Die Parteien hätten sich im 
Nachgang des Gesprächs auf eine hälftige Kostenteilung geeinigt (Bl. 34 d. Akte).

34
Der Beklagte bringt weiter vor, dass dem Kläger gem. Ziffer 3.2. des Prozessfinanzierungsvertrags ein 
Mitbestimmungsrechte zugestanden habe. Zu Widersprüchen sei es nicht gekommen, da es für den Kläger 
keinen Unterschied machte, ob der Beklagte ... € ‚.... € oder ... € in das gemeinsame Vorhaben investierte 
(Bl. 74 d. Akte).

35
Der Beklagte habe mit der Geltendmachung der Erlösansprüche allein deshalb zugewartet, weil der Kläger 
gewohnheitsmäßig klamm sei und der Beklagte den Erlösanspruch daher nicht unmittelbar aus 
Rücksichtsnahme eingefordert habe (Bl. 78/79 d. Akte).

36



Der Beklagte meint, er habe eine aufrechenbare Gegenforderung und die Zahlungen Dritter (Investoren) an 
den Kläger aus dem Verkauf von Teilen der streitigen Forderung im Hauptprozess seien ein Erlös im Sinne 
von § 3.2. des Prozesskostenfinanzierungsvertrags. Denn erst durch die Bereitschaft des Beklagten zur 
Prozessfinanzierung seien diese Einnahmen ermöglicht worden (Bl. 31 d. Akte). Erlös im Sinne der Ziffer 
3.2 des Prozessfinanzierungsvertrages seien auch „Ansprüche, die im Zusammenhang mit der 
Rechtsverfolgung stehen“. Zudem wäre es unbillig, wenn bei einem Prozessverlust der Beklagte trotz 
Investitionen in Millionenhöhe leer ausgehen würde, der Kläger aber einen hohen Millionenbetrag dauerhaft 
erhielte (Bl. 45 d. Akte).

37
Er vertritt weiter die Auffassung, die Klage sei hinsichtlich der Freistellungsansprüche unzulässig, da die 
Verbindlichkeit, von der befreit werden soll, nach Grund und Höhe genau anzugeben sei; eine Vollstreckung 
nach § 887 ZPO sei nicht möglich (Bl. 48 d. Akte). Auch die hilfsweise gestellten Feststellungsanträge seien 
unzulässig, da diese zu unbestimmt seien und es am Feststellungsinteresse fehle (Bl. 81–83 d. Akte). Die 
Zahlungsansprüche seien durch Aufrechnung erloschen (Bl. 43 d. Akte).

38
Der Betrag von ... € sei unschlüssig. ... € abzgl. ... € ergebe lediglich ... € (Bl. 119 d. Akte).

39
Das Gericht hat Beweis erhoben durch uneidliche Einvernahme des Zeugen .... Wegen des Inhalts der 
Zeugenaussagen wird auf das Verhandlungsprotokoll ... und ... vom Bezug genommen.

40
Wegen der Einzelheiten wird zur Ergänzung des Tatbestands auf die Schriftsätze des Klägers sowie auf die 
Schriftsätze des Beklagten jeweils nebst Anlagen sowie die Protokolle der öffentlichen Sitzungen vom ... (Bl. 
93/100 d. Akte) und ... Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

A)

41
1) Die Klage ist nur teilweise zulässig. Die örtliche Zuständigkeit des Landgerichts München I ergibt sich aus 
der Gerichtsstandsvereinbarung gem. § 11.7 des Prozessfinanzierungsvertrags.

42
2) Soweit der Kläger Freistellung von „allen weiteren damit zusammenhängenden Verbindlichkeiten“ bzw. 
freizustellen bzw. „von allen weiteren, aus dieser Verfassungsbeschwerde hieraus resultierenden Kosten“ 
begehrte, ist die Klage unzulässig und war insoweit abzuweisen.

43
Die Freistellungsklage ist eine Leistungsklage, da ein Urteil, welches zur Freistellung verpflichtet, über § 887 
ZPO vollstreckt wird. Aufgrund des grundsätzlichen Vorrangs der Leistungsklage scheidet eine 
Feststellungsklage im diesem Fall aus. Eine Freistellungsklage setzt aber voraus, dass der Anspruch, der 
Gegenstand der Befreiung ist, dem Grunde und der Höhe nach bestimmt bezeichnet werden kann (vgl. 
BGH NJW-RR 2010, 952 Rn. 33). Dies ist vorliegend insoweit nicht der Fall.

44
Eine Bezeichnung dem Grunde und der Höhe nach ist insoweit weder erfolgt noch möglich, da es sich – so 
die Klagepartei – um eine künftige Verbindlichkeit handelt.

45
3) Die insoweit hilfsweise erhobene Feststellungsklage ist hingegen zulässig, insbesondere ist sie bestimmt 
genug und der Kläger verfügt auch über das notwendige Feststellungsinteresse, § 256 ZPO.

46
Vorliegend ist die Entwicklung des Schadens aus der unterlassenen Übernahme der Prozesskosten im 
Hauptsacheverfahren noch nicht abgeschlossen, sodass eine Leistungsklage insoweit noch nicht erhoben 
werden kann. Eine nähere Konkretisierung ist dem Kläger derzeit nicht möglich. Das Feststellungsinteresse 
ergibt sich zudem hier aus dem Risiko einer Verjährung.



B)

47
Die Klage ist, soweit sie zulässig ist, überwiegend begründet.

48
I) Dem Kläger steht gegen den Beklagten aus § 2.1. des Prozesskostenfinanzierungsvertrages aus dem 
Jahr ... einen Anspruch auf Zahlung von ... € zu. Der Anspruch ist insbesondere nicht durch Aufrechnung 
erloschen, noch steht dem Beklagten ein Zurückbehaltungsrecht zu.

49
1. Der Beklagte hat sich gem. § 2.1 des Prozessfinanzierungsvertrages ... verpflichtet, auch weiterhin die im 
Rahmen einer außergerichtlichen oder gerichtlichen Geltendmachung der Streitigen Ansprüche 
entstehenden Kosten, für Maßnahmen, die nach beidseitiger Abstimmung als notwendig erachtet werden, 
zu tragen.

50
Bei den mit Kostenrechnung vom ... vom BGH geltend gemachten Kosten in Höhe von ... für die 
Zurückweisung der Nichtzulassungsbeschwerde bei einem Streitwert von ... € (Gebührenhöchststreitwert) 
handelt es sich um vorgenannten Kosten zur gerichtlichen Geltendmachung.

51
2. Der Anspruch ist auch mangels Bestehens einer Gegenforderung nicht durch die Aufrechnung gem. § 
389 BGB erloschen. Dem Beklagten stehen gegen den Kläger keine Zahlungsansprüche aus dem 
Prozesskostenfinanzierungsvertrag ... zu auf Herausgabe eines Teilbetrages des bei der Investition der 
Herren ... bzw. ... erhaltenen Betrages. Die Voraussetzungen der Aufrechnungslage gemäß § 387 BGB 
liegen nicht vor.

52
a. Aufgrund der durchgeführten Beweisaufnahme ist das Gericht nicht davon überzeugt, § 286 ZPO, dass 
die Parteien sich im Jahr ..., anlässlich der Beteiligung des Investors ..., einig gewesen wären, dass unter 
den Begriff „Erlös“ im Sinne von Ziff. 3.2 des Prozessfinanzierungsvertrages ... auch die Einnahmen aus der 
Veräußerung weiterer Anteile am Erlös aus den streitigen Ansprüchen zu verstehen ist.

53
aa) Eine Behauptung ist bewiesen, wenn das Gericht von ihrer Wahrheit überzeugt ist, ohne dabei 
unerfüllbare Anforderungen zu stellen. Hierfür genügt, da eine absolute Gewissheit nicht zu erreichen und 
jede Möglichkeit des Gegenteils nicht auszuschließen ist, ein für das praktische Leben brauchbarer Grad 
von Gewissheit, der Zweifeln Schweigen gebietet, ohne sie völlig auszuschließen (vgl. Seiler in 
Thomas/Putzo, ZPO, 43. Aufl., § 286 Rn. 2).

54
bb) Zwar hat der Zeuge ... im Rahmen seiner Einvernahme angegeben, dass er davon ausgegangen sei, 
dass grundsätzlich auch die Einnahmen, die von Investoren erzielt werden können, „Erlös“ im Sinne der 
vorgenannten Regelung seien. Nach Meinung des Zeugen, soll sich dies daraus ergeben, dass im 
Erlösbeteiligungsvertrag zwischen Herrn ... und dem Kläger deshalb der Begriff „Nettoerlöse“ definiert 
worden sei und es sich hierbei um eine Einschränkung im Vergleich zum Prozessfinanzierungsvertrag 
handle.

55
Der Zeuge gab weiterhin an, dass er wisse, warum er diese Regelung so reingeschrieben habe. Die 
Regelung hatte er mit dem Kläger persönlich jedoch nicht besprochen. Auch wusste der Zeuge nicht mehr, 
ob diese Regelung mit dem damaligen anwaltlichen Vertreter des Klägers besprochen wurde. Der Zeuge 
vermutet dies lediglich.

56
Das Gericht hat daher erhebliche Zweifel, ob auch dem Kläger bekannt gewesen sei, dass unter Erlös im 
Sinne von Ziffer 3.1 des Prozessfinanzierungsvertrages auch die erzielten Einnahmen aus der Beteiligung 
der Herren ... bzw. ... umfasst sein sollen. Eine derartige Vorstellung auch des Klägers, hat die 
Beweisaufnahme gerade nicht ergeben. Denn andernfalls wäre zu erwarten gewesen, dass der Wortlaut 
entsprechend in Ziffer 3.2 angepasst werden würde, da der Zeuge auch auf sein Verständnis von 



„anwaltlicher Vorsicht“ hingewiesen hat. Der Wortlaut von Ziffer 3.2 aus dem Jahr ... und dem Jahr ... sind 
hingegen identisch insoweit.

57
c) Da der wirkliche innere Wille der Parteien nicht erkennbar ist – siehe oben (sog. natürliche Auslegung), 
ist der Sinn der Vertragsklausel Ziffer 3.2. nach §§ 133, 157 BGB durch objektiv-normative Auslegung unter 
Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles, insbesondere der beiderseitigen Interessenlage zu 
ermitteln, d.h. maßgeblich ist, wie ein objektiver Betrachter Ziffer 3.2. verstehen darf. Das Gericht hat hier 
keinen Zweifel, dass dieser vorliegend die Regelung allein so hätte verstehen können und dürfen, als dass 
derartige Zahlungen nicht unter den Erlösbegriff der Ziffer 3.2 zu subsumieren sind. Die Auslegung der 
Regelung in der Ziffer 3.2 macht deutlich, dass die Kaufpreiszahlungen der Investoren Herrn ... und Herrn ... 
aus dem Forderungsverkauf kein Erlös im Sinne der Ziffer 3.2. des Prozessfinanzierungsvertrags sind.

58
aa) Die Zahlungen von Drittinvestoren aufgrund des Rechtskaufs von Anteilen des Klägers gem. § 453 Abs. 
1 S. 1 BGB sind vom Wortlaut der Ziffer 3.2. keine Leistungen auf die streitigen Ansprüche. Aus dem Sinn 
und Zweck des Prozessfinanzierungsvertrags ergibt sich, dass unter dem Erlös die Erfolgsbeteiligung am 
Hauptprozess gemeint ist. Zahlungen der Investoren im Rahmen des Rechtskaufs sind keine Erlöse im 
Sinne des Prozesskostenfinanzierungsvertrags.

59
Denn die Investoren entrichten den Kaufpreis nicht auf die Ansprüche des Hauptprozesses, sondern für den 
Erwerb der Anteile aus dem Hauptprozess und damit für die Erlösbeteiligung. Damit erfolgten die Zahlungen 
von Herrn ... und Herrn ... für den anteiligen Erwerb der Ansprüche des Klägers, um an einem möglichen 
Prozesserfolg im Hauptsacheprozess zu partizipieren.

60
bb) Zahlungen des Investors sind auch keine Ansprüche des Beklagten, die die streitigen Ansprüche 
ersetzen, weil sie nicht anstelle der Zahlungen der Schuldner aus dem Hauptsacheverfahren geleistet 
werden, sondern lediglich gezahlt worden sind, um eine Beteiligung an diesen Erlösen auf die streitigen 
Ansprüche zu erwerben. Ein Forderungskauf ist kein Ersatz für die streitigen Ansprüche und kein Anspruch, 
der im Zusammenhang mit der Rechtsverfolgung entsteht.

61
cc) Zudem wäre nicht erkennbar, warum der Kläger seine Anteile am Erlös im Hauptprozess an die 
Investoren veräußern sollte, wenn die sich daraus ergebenden Erträge ausschließlich dem Beklagten 
zustehen würden. Im Übrigen hat der Beklagte selbst Anteile des Klägers aus dem Hauptsacheprozess für 
... € anteilig gekauft. Diese Zahlungen des Beklagten an den Kläger im Rahmen des Forderungskaufs 
können nicht als Erlös im Sinne des Prozesskostenfinanzierungsvertrags verstanden werden, da der Kläger 
andernfalls verpflichtet gewesen wäre, diesen Betrag wieder herauszugeben.

62
dd) Zudem hat die Beklagtepartei selbst vortragen lassen, dass der Kläger den Maßnahmen des Beklagten 
nicht widersprochen habe, da es für ihn keinen Unterschied gemacht habe, ob der Beklagte ... €, ... € oder 
... € investiert. Dies würde aber nur dann zutreffend sein, wenn der Kläger die vereinnahmten Geldbeträge 
aus den weiteren Verkäufen tatsächlich behalten können durfte. Denn andernfalls dürfte er schon ein 
Interesse gehabt haben, dass nicht unnötige Kosten entstehen, die seine Einnahmen schmälern würden. 
Aus dem Vortrag ergibt sich vielmehr, dass auch die Beklagtepartei damals davon ausgegangen war, dass 
sie allein die Kosten zu tragen habe und lediglich im Falle eines (teilweisen) Obsiegens im 
Hauptsacheprozess die Kosten erstattet werden.

63
ee) Im Gegensatz zur Erlösbeteiligung des Herrn ... minderte der Forderungsverkauf an Herrn ... 
ausschließlich den Anteil des Klägers. Hingegen erbrachte der Beklagte bezüglich dieses 
Forderungsverkaufes keine Leistung. Der Kläger veräußerte seine Forderungen an Herrn ..., die ihm nach 
den Verträgen mit dem Beklagten und mit Herrn ... verblieben waren. Damit verringerte er seinen Anteil an 
den möglichen Erlösen aus dem Hauptsacheverfahren, wofür Herr ... ausschließlich an Kläger einen 
Kaufpreis gezahlt hat.

64



In der Vereinbarung zwischen dem Kläger und dem Beklagten ist geregelt, dass die Zahlungen aus den 
streitigen Ansprüchen, die eingeklagt und durchgesetzt werden sollen, anteilig an Herrn ... abgetreten 
werden, und zwar ausschließlich zulasten von Herrn .... Aus der E-Mail von Herrn ... vom ... ergibt sich, 
dass der Beklagte durch seinen Juristen erklären lassen hat, dass dem Kläger die Zahlungen des Herrn ... 
allein zustehen würden. Er hat also seine Zahlung dafür erhalten, dass seine Anteile, die ihm aus einer 
Erlösverteilung noch zustehen, anteilig an Herrn ... fließen würden, wenn sie durchgesetzt wären.

65
Es handelt sich um ein Rechtsverhältnis ausschließlich zwischen diesen beiden Parteien, an dem der 
Beklagte nicht beteiligt ist. Der Beklagte hat – anders als im Falle ... – hier seine anteiligen Ansprüche nicht 
vermindert und daher keine Leistungen erbracht oder auf Ansprüche verzichtet.

66
Dem Forderungsverkauf des Klägers an Herrn ... liegt zudem keine vertragliche Regelung, woraus der 
Beklagte einen Anspruch auf die Zahlungen des Herrn ... zum Ausgleich seiner Kosten haben könnte.

67
3. Dem Beklagten steht auch kein Zurückbehaltungsrecht zu. Auf die obenstehenden Ausführungen wird 
verwiesen.

68
4. Der Beklagte ist zwar zunächst nur verpflichtet, den Kläger von den entstandenen Gerichtskosten beim 
BGH freizustellen. Es kann vorliegend dabei dahingestellt bleiben, ob der Kläger die Gerichtskosten bereits 
an den BGH selbst gezahlt hat, da vorliegend der Anspruch auf Freistellung infolge der ernsthaften und 
endgültigen Erfüllungsverweigerung durch den Beklagten sich in einen Zahlungsanspruch umgewandelt hat, 
denn die Voraussetzungen der §§ 280 Abs. 1, Abs. 3, 281 Abs. 1 S. 1 BGB sind erfüllt.

69
Mit der definitiven Weigerung im Schreiben vom ... und ..., die Gerichtskosten beim BGH zu bezahlen, hat 
der Beklagte zugleich auch die geschuldete Freistellung dem Grunde nach ernsthaft und endgültig 
verweigert. Damit hat der Beklagte seine Pflicht zur Freistellung des Klägers verletzt. Diese 
Pflichtverletzung berechtigt den Kläger gem. §§ 249 Abs. 1, 250 S. 2 BGB statt der Freistellung 
Schadensersatz in Geld zu verlangen. Die an sich nach § 250 S. 1 BGB erforderliche 
Ablehnungsandrohung wird dabei durch die ernsthafte und endgültige Verweigerung der Freistellung 
entbehrlich gemacht. Es kommt deshalb auch nicht mehr darauf an, ob der entsprechend seiner 
Behauptung schon bezahlt hat und deshalb schon aus diesem Grunde einen Zahlungsanspruch geltend 
machen kann.

70
5. Auch soweit der Kläger darüber hinaus hilfsweise die Feststellung begehrte, dass der Beklagte den 
Kläger von derzeit der Höhe nach unbekannten Verbindlichkeiten in Zusammenhang mit diesen 
Kostenfestsetzungen entstandenen Kosten freizustellen hat, ist die Klage begründet.

71
Der Anspruch auf Freistellung ergibt sich aus Ziffer 2.1 des Prozessfinanzierungsvertrages bzw. aus §§ 280 
Abs. 1, Abs. 2, 286, 249 BGB.

72
II) Der Kläger hat zudem einen Anspruch aus dem Prozessfinanzierungsvertrag ... auf Begleichung der an 
ihn adressierten Rechnung des Rechtsanwalts ... über ... €. Die Auslegung des Antrags des Klägers gem. § 
133 analog BGB ergibt, dass der Kläger eine Zahlung an ... als Dritten verlangt; er begehrt mithin hier 
ebenfalls Freistellung.

73
1) Der Beklagte hat im Namen des Klägers mit Vertretungsmacht einen Vertrag zumindest auch zugunsten 
des Klägers mit Herrn Rechtsanwalt ... geschlossen, aufgrund dessen dieser berechtigt ist ein Honorar in 
entsprechender Höhe zu verlangen. Denn gem. Ziffer 2.1.1 des Prozessfinanzierungsvertrages konnte der 
Beklagte unmittelbar einen Mandatsvertrag zugunsten des Klägers abschließen. Vorliegend hat der Kläger 
diesem auch unstreitig zugestimmt – auch wenn der Kläger meint, hierzu aufgrund des Vertrages 
verpflichtet zu sein.



74
2) Entgegen der Auffassung der Beklagtenpartei hat sich der Kläger auch nicht gegenüber dem Beklagten 
wirksam verpflichtet, die Hälfte der Anwaltsgebühren selbst zu tragen.

75
Dabei kann letztlich dahingestellt bleiben, ob es im Rahmen des Telefonats zwischen dem Kläger und dem 
Beklagten zu einer derartigen Vereinbarung gekommen ist, da jedenfalls eine solche gegen das im Vertrag 
vereinbarte Schriftformerfordernis verstoßen hätte und eine schriftliche Vereinbarung zwar angestrebt 
wurde, letztlich aber nicht zustande gekommen ist.

76
Das Schriftformerfordernis hatte – so auch die Beklagtepartei – das Ziel, die Parteien vor Unklarheiten und 
voreiligen Äußerungen zu schützen (Bl. 77 d. Akte). Die Schriftformklausel wurde auch zu keinem Zeitpunkt 
wirksam aufgehoben (Bl. 78 d. Akte).

77
Mangels Wahrung der Schriftform ist eine hälftige Kostenbeteiligung der Parteien für die anwaltliche 
Vertretung daher nicht vereinbart worden. Die Parteien vereinbarten in Ziffer 11.6. des 
Prozesskostenfinanzierungsvertrages ein Schriftformerfordernis, wonach Änderungen oder Erklärungen 
nach diesem Vertrag einer Schriftform bedürfen (unter Ausschluss der Textform gem. § 126 b BGB). 
Entsprechen wurden sämtliche Nachträge stets in Schriftform geschlossen. Ein entscheidender Unterschied 
zwischen Schriftform und Textform liegt also darin, dass bei der Schriftform gem. § 126 Abs. 1 eine 
Namensunterschrift erforderlich ist, die bei einem Vertrag auf derselben Urkunde erfolgen muss (§ 126 Abs. 
2 BGB). Der Kläger hat den Entwurf des Nachtrags Nr. 2 zum Prozessfinanzierungsvertrag im Hinblick auf 
die hälftige Kostenbeteiligung nicht unterschrieben.

78
3) Letztlich ist der Kläger auch nicht aufgrund eigener Handlung verpflichtet, an Rechtsanwalt ... die 
vereinbarte Vergütung zu bezahlen. Ein Fall der Ziffer 2.1.1 zweiter Satz liegt nicht vor. Zwar hat der Kläger 
eine Vollmacht erteilt und ist damit seinen Mitwirkungspflichten aus dem Prozesskostenfinanzierungsvertag 
nachgekommen, aber er hat keinen Auftrag für das Tätigwerden des Rechtsanwalts gem. § 675 BGB erteilt. 
Nach dem stellvertretungsrechtlichen Trennungsprinzip ist die dem Vertreter vom Geschäftsherrn durch 
Rechtsgeschäft erteilte Vertretungsmacht (Vollmacht) streng von dem zu Grunde liegenden 
Rechtsverhältnis (Grundverhältnis) zu unterscheiden, auf Grund dessen der Vertreter schuldrechtlich 
typischerweise verpflichtet ist, in einer bestimmten Art und Weise für den Geschäftsherrn tätig zu werden. 
Die Vollmacht vermittelt dem Vertreter also die rechtliche Befugnis, den Geschäftsherrn mittels Erklärung in 
dessen Namen wirksam zu berechtigen und zu verpflichten (§ 164 Abs. 1 S. 1), während der Vertreter aus 
dem Grundverhältnis zu einem Tätigwerden für den Geschäftsherrn verpflichtet ist (Lieder JuS 2014, 393, 
394). Bei Erteilung der Vollmacht ging es also nur um die Erteilung der Befähigung des Rechtsanwalts im 
Namen des Klägers zu agieren. Auch aus den Umständen des Einzelfalls lässt sich ein konkludenter 
Abschluss des Geschäftsbesorgungsvertrages gem. § 675 BGB nicht entnehmen, da er schon vorher 
zwischen dem Beklagten und Herrn ... abgeschlossen wurde.

79
4) Der Anspruch ist auch weder durch Aufrechnung erloschen noch besteht ein Zurückbehaltungsrecht. Auf 
die vorstehenden Ausführungen wird Bezug genommen.

80
5) Der Anspruch auf Freistellung ergibt sich aus Ziffer 2.1 des Prozessfinanzierungsvertrages bzw. aus §§ 
280 Abs. 1, Abs. 2, 286, 249 BGB.

81
III) 1. Bezüglich des Antrags zu 3) a) hat der Kläger gegen den Beklagten einen Anspruch aus Ziffer 2.1 auf 
Zahlung von ... € aus den Kostenfestsetzungsbeschlüssen des LG München I vom ....

82
2. Der Anspruch ist mangels Bestehens einer Gegenforderung nicht durch die Aufrechnung gem. § 389 
BGB erloschen. Dem Beklagten stehen keine Zahlungsansprüche aus dem 
Prozesskostenfinanzierungsvertrag zu, da die Zahlungen von Investoren des Herrn ... und des Herrn ... kein 



Erlös i.S.d. Ziffer 3.2. des Prozessfinanzierungsvertrags sind. Auf die obenstehenden Ausführungen wird 
verwiesen.

83
3. Der Freistellungsanspruch ist auch hier infolge der ernsthaften und endgültigen Erfüllungsverweigerung 
durch den Beklagten in einen Zahlungsanspruch umgewandelt worden. Auf die vorstehenden Ausführungen 
wird ebenfalls Bezug genommen.

84
IV) Die Klage ist bezüglich des Antrags zu 3 b) teilweise begründet.

85
1) Es besteht lediglich ein Freistellungsanspruch in Höhe von ... € nebst Zinsen und Kosten aus den 
Kostenfestsetzungsbeschlüssen des LG München I vom ... zum Az.: 30 O 24193/09.

86
Der Freistellungsanspruch ergibt sich aus Ziffer 2.1 des Prozessfinanzierungsvertrages .... Der Anspruch ist 
auch nicht durch Aufrechnung erloschen. Dem Beklagten steht auch kein Zurückbehaltungsrecht zu. Auf die 
obenstehenden Ausführungen wird Bezug genommen.

87
2) Soweit darüber hinaus die Freistellung in Höhe von weiteren ... € begehrt wurde, besteht kein Anspruch 
und die Klage war abzuweisen. Die Klage ist insoweit unschlüssig.

88
V) Der Kläger hat schließlich auch einen Anspruch auf Ersatz des Verzögerungsschadens gegen den 
Beklagten aus §§ 280 Abs. 1, 3, 286 BGB auf Zahlung von ... EUR wegen Verzug.

89
1. Der Beklagte war gemäß Ziffer 2.1 des Prozesskostenfinanzierungsvertrags ... zur Übernahme der 
Prozesskosten verpflichtet, die im Rahmen gerichtlichen Geltendmachung der streitigen Ansprüche 
entstehen.

90
2. Der Anspruch auf Übernahme der Prozesskosten ist am ... mit dem Erlass der 
Kostenfestsetzungsbeschlüsse in Höhe von insgesamt EUR ... nebst 5 % Punkten Zinsen seit dem ... des 
Landgerichts München I fällig geworden. Der Anspruch ist auch durchsetzbar.

91
3. Der Beklagte hat bisher die Prozesskosten nicht getilgt.

92
4. Der Kläger forderte den Beklagten am ... und am ... auf, diese Zahlungen zu leisten gem. § 286 Abs. 1 S. 
1 BGB. Der Beklagte reagierte trotz Mahnung auf diese Aufforderung nicht.

93
5. Der Beklagte hat den Verzug gem. § 286 Abs. 4 BGB zu vertreten, er hat nichts vorgebracht, was ihn 
entlasten kann.

94
6. Der Ersatz des Verzögerungsschadens richtet sich nach § 249 Abs. 1 BGB. Ein haftungsausfüllender 
kausaler Schaden in Höhe von ... EUR liegt vor.

95
Der Abschluss einer Ratenzahlungsvereinbarung (Anlage 18) beruht darauf, dass der Beklagte auf die 
Kostenfestsetzungsbeschlüsse des Landgerichts München I nicht rechtzeitig gezahlt hat. Dem Kläger sind 
im Rahmen der Verhandlung der Ratenzahlungsabreden die Anwaltskosten in Höhe von EUR ... 
entstanden.

D)

96



Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 Abs. 2 Nr. 1 Alt. 1 ZPO. Die Kosten des Rechtsstreits trägt der 
Beklagte, da die Zuvielforderung des Klägers verhältnismäßig gering war.

97
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 709 S. 1 ZPO.

E)

98
Die Streitwertfestsetzung ergibt sich aus § 63 GKG. Maßgeblich war das Interesse des Klägers bei 
Einreichung der Klage bzw. Klageerweiterung. Die Festsetzung erfolgte anhand des Betrages bzgl. dem 
Freistellung begehrt wurde. Eine Streitwerterhöhung im Hinblick auf die erfolgten Aufrechnungen hatte nicht 
zu erfolgen, da die Klageforderung als solche nicht in Frage gestellt wurde. Auch war der Streitwert nicht im 
Hinblick auf die Eventualanträge zu erhöhen; insoweit liegt wirtschaftliche Identität vor.


